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Von Seite des Truppen - Divisions - Kommandos des Herrn Feld-

marschall-Lieutenant von Rambergistan  die Grundgerichte Leopoldstadt
und Jägerzeile folgender hoher Auftrag gekommen , als:

Nachdem die unter mir stehenden Truppen heute und gestern alle Theile der Leopold¬
stadt besetzt haben , so mache ich sämmtlichen Bezirks - Obrigkeiten der Leopoldstadt anmit de
kannt , daß dieselben nach dem Wortlaute der erlassenen Proklamationen Sr . Durchlaucht des
Feldmarschalls Fürsten zu Windischgrätz in Folge des eingetretenen Belagerungszustandes der
Stadt Wien und ihrer Vorstädte , mir als der obersten Militärbehörde der Leopoldstadt in Allem
und Jedem untergeordnet und verantwortlich sind.

Demnach hat alsogleich die Entwaffnung sämmtlicher Einwohner der Leopoldstadt von
den Bezirksobrigkeiten eingeleitet zu werden , und es ist durch den Druck alsogleich zu ver¬
öffentlichen:

Erstens : daß alle Schuß - , Stich , und Hieb - Waffen jeder Art , so wie auch Munition,
gleichviel ob sie Privateigenthnm oder ' nicht Privateigenthum sind , alsogleich von Je-
dermann : Nationalgarde oder Nicht - Nationalgarde , bei den Bezirksobrigkeiten depo«
nirt werden müssen . — Eigene Waffen,  so wie jene der Nationalgarde , sind mit an¬
gehefteten , vom Eigenthümer mit der eigenen Namensunterschrift bezeichnet «,, , und
dessen Siegel versehenen Zetteln , abzuliefern.

Zweitens : Alle nicht in diese zwei Kathegorien gehörigen ärarischen Waffen sind von der
Bezirksobrigkeit als aus dem Zeughause entwendet , mit Specisication sogleich in '«
Neugebäude bei Schwechat abzuführen-

Drittens : Die Lokale der Waffendepoks sind anzuzeigen , um durch Pikets bewacht zu werden.
Viertens : Derjenige , welcher Waffen und Munition versteckt hält , verfällt dem Stand¬

rechte . Es werden deßhalb militärische Visitirungen Statt finden.
Fünftens : Für heute hat jeder Bezirk für die in seinem Bereiche dislocirten Truppen die

Verpflegung zu liefern . Das Fleisch wird von der Mannschaft bar bezahlt werden.
Die Bezirks - Obrigkeiten wollen sich in 's Einvernehmen setzen , um die gesetzliche Ord¬

nung herzustellen und aufrecht zu erhalten.
Ramberg , m . p . F . M . L.

wovon Jedermann zur genauesten Darnachachtung und Befolgung hiermit
in Kenntniß gesetzt wird.

Wien am 29. Oktober 1848.

Vom Grundgerichte Leopoldstadt.
Klang , Richter.

Gedruckt bei M . Soll.
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